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Verfüqunq: 

1. Je einen Abdruck des Schreibens des Justizministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 08.05.2019 zum 

Aushang 

in der Bücherei des Landgerichts Bremen 

und 

der Referendarabteilung 
des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen 

Interessierte Referendare werden gebeten, sich spätestens bis zum 12. Juli 2019 in der 

Referendarabteilung zu bewerben. 

2. Nachrichtlich 

mit einem Abdruck des Schreibens des Justizministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

08.05.2019 an 

den Ausbildungspersonalrat 
Amtsgericht Bremen 
Zimmer 456 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Bremen, den 27.05.2019 

Die Präsidentin des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen 

Im Auftraa 

3. Wv. 15.07.2019 
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Alle 
Landesjustizverwaltungen 

nachrichtlich: 
Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz 
Berlin 

Die Präsidentin des Hanseatischen 
OberlandesgericWs in Bremen 

Eingang: 2 7. MAI 2019 

Anl,: 

08,05,2019 

Aktenzeichen 

2220-V, 46/Sdb, 2-2019 

bei Antwort bitte angeben 

Bearbeiterin: Frau Mandler 

Telefon: 0211 8792-356 

Programm zur Ausbildung deutscher Rechtsreferendarinnen und 
Rechtsreferendare in Frankreich 
Seminar vom 30. September bis 4. Oktober 2019 

Anlage: 
1 Merkblatt 

In der Zeit vom 30. September bis 4. Oktober 2019 findet ein weiteres 
Seminar zur Einführung in das französische Rechtswesen und die fran- 
zösische Rechtsterminologie statt. 

Ich bitte darum, die Referendarinnen und Referendare Ihres Geschäfts- 
bereichs auf dieses Programm, das in französischer Sprache abgehal- 
ten wird, besonders hinzuweisen und die Bewerberinnen und Bewerber, 
die am Seminar teilnehmen möchten, spätestens bis zum 

31. Juli 2019 
ausschließlich per E-Mail sowie cc auch an inge.kowald@im.nrw.de 

zu benennen. Nicht fristgerecht vorgelegte Bewerbungen können 
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Hierauf wie auf das Erforder- 
nis, die Bewerbung nur auf dem Dienstweg einzureichen, bitte ich alle 
Interessentinnen und Interessenten rechtzeitig hinzuweisen. 

Weitere Einzelheiten zum Frankreich-Seminar entnehmen Sie bitte dem 
beiliegenden Merkblatt und dem Internet unter 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Martin-Luther-Platz 40 

40212 Düsseldorf 

Telefon: 0211 8792-0 

Telefax: 0211 8792-456 

poststelle@jm.nrw.de 

www.justiz.nrw 

http://www.rechtsreferendare-frankreich.nrw.de. öffentliche Verkehrsmittel: 

ab Hbf mit Linien U 76, U 78 

oder U 79 bis Haltestelle 

Steinstraße / Königsallee 
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Ich bitte darum, die Referendarinnen und Referendare über die nachge- 
ordneten Stellen entsprechend zu informieren. Bitte verwenden Sie zur 
Information das aktuelle Merkblatt (Stand: Mai 2019) sowie das über die 
o.g. Internetseite abrufbare Faltblatt. 

An der Studienfahrt nach Paris können maximal 25 Referendarinnen 
und Referendare teilnehmen. Bei der Auswahl werden bevorzugt die 
Qualität der vorhandenen (fachspezifischen) Sprachkenntnisse und die 
Frankreicherfahrung der Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für ihre Suche nach einer ge- 
eigneten Unterkunft während des Seminarablaufs selbst verantwortlich. 
Nach Auswahl erhalten sie diesbezüglich weitere konkrete Hinweise. 

Es besteht die Möglichkeit, dass das Seminar aus Mitteln des deutsch- 
französischen Jugendwerks bezuschusst werden wird. Für die Förde- 
rung kommen ggfs, nur Referendarinnen und Referendare in Betracht, 
die das 30. Lebensjahr zum Zeitpunkt des Seminars noch nicht vollen- 
det haben. Eine Bewerbung auch über das 30. Lebensjahr hinaus ist 
möglich. Für das Seminar können sich selbstverständlich auch ältere 
Referendarinnen und Referendare bewerben. 

Ich gehe davon aus, dass die nachrichtliche Übersendung der Be- 
werbungen der gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die 
anderen Landesjustizverwaltungen entbehrlich ist. Nach Durchführurig 
der Auswahl werde ich alle Landesjustizverwaltungen davon unterrich- 
ten, wie viele Bewerbungen aus den einzelnen Ländern hier eingegan- 
gen sind und wie viele Referendarinnen und Referendare davon jeweils 
berücksichtigt werden konnten. 

Ferner darf ich noch darauf hinweisen, dass neben den Bewerbungen 
für das Frankreichseminar weiterhin ganzjährig Bewerbungen für das 
Ausbildungsangebot „Vermittlung“ auf dem Dienstweg entgegenge- 
nommen werden. Auch zu dieser Komponenten sind auf dem beiliegen- 
den Merkblatt sowie im Internet weitere Informationen zu finden. Ich 
mache darauf aufmerksam, dass von Seiten der französischen Rechts- 
anwaltschaft ein großes Interesse an der Ausbildung deutscher Refe- 
rendarinnen und Referendare besteht. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihren Geschäftsbereichen auf das 
Vermittlungsangebot hinweisen könnten. 
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Im Auftrag 
Dr. Stylianidis 



Das Frankreich-Programm zur Ausbildung deutscher 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 

- Merkblatt - Stand: Mai 2019 

I. Das Ausbildunqsproqramm 

Vertiefte Fremdsprachenkenntnisse und Ausländserfahrungen werden in allen juristi- 
schen Berufen immer wichtiger. Aufgrund der engen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Beziehungen kommt dabei unserem Nachbarland Frankreich eine beson- 
dere Bedeutung zu. Deshalb bietet das nordrhein-westfälische Justizministerium in 
Zusammenarbeit mit der französischen Anwaltsorganisation und dem französischen 
Justizministerium für Refefendarinnen und Referendare aller Bundesländer ein 
Ausbildungsprogramm in Frankreich an. 

Das Ausbildungsprogramm besteht aus den beiden Komponenten: 

• Seminar zur Einführung in das französische Recht in Paris (nachfolgend II.) 
• Vermittlung eines Ausbildungsplatzes in Rechtsanwaltskanzleien/Notariaten oder 

Gerichten (nachfolgend III.) 

Teilnahmevoraussetzunqen: 
Die Teilnehmer müssen sich im juristischen Vorbereitungsdienst befinden und über 
hinreichende französische Sprachkenntnisse verfügen. Sie müssen die Anforderun- 
gen der Alltagssprache ohne Schwierigkeiten bewältigen und sich ohne größere 
Probleme mit französischen Juristinnen und Juristen auch über Fachfragen verstän- 
digen können. 

Während des Aufenthalts werden die Anwärterbezüge bzw. Unterhaltsbeihilfen 
grundsätzlich weiter gezahlt; gegebenenfalls können nach landesrechtlichen Vor- 
schriften Zulagen hinzutreten. Die Reise- und Aufenthaltskosten sind von den Teil- 
nehmern des Programms zu tragen, jedoch können die durch die Teilnahme entste- 
henden Mehraufwendungen gegebenenfalls als Werbungskosten steuerlich geltend 
gemacht werden. 

Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung der 
einzelnen Programmkomponenten sowie aus dem Flyer "Frankreichseminar". 

Seile 1 von 4 



-2- 

II. Seminar 

Das Herbstseminar findet in der Zeit vom 30. September bis 4. Oktober 2019 
statt. 

1 ■ Gegenstand des Seminars: 
Das Seminar wird zweimal jährlich, jeweils im März und September/Oktober, in Paris 
durchgeführt. Es dauert eine Woche und bietet eine theoretische Einführung in das 
französische Rechtswesen und in die französische Rechtssprache (einschließlich 
Übungen). Daneben halten französische Fachleute Vorträge zur Gerichtsorganisation 
und zur Anwaltstätigkeit in Frankreich sowie zur französischen Juristenausbildung. 
Ferner werden u.a. Gerichte, Kanzleien sowie die Pariser Anwaltsschule besucht. 
Die beiden Hauptreferentinnen und -referenten sind Richter/innen und teilweise zu- 
gleich als Übersetzer tätig. Es wird eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt. 

2. Veranstaltunqsort und Unterkunft: 
Die Veranstaltungen des Seminars finden an verschiedenen Orten in Paris statt. Eine 
zentrale Buchung von Unterkünften findet nicht mehr statt. Die. ausgewählten Teil- 
nehmerinnen und Teilnehmer sind für ihre Suche nach einer geeigneten Unterkunft 
während des Seminarablaufs selbst verantwortlich. Weitere Hinweise erfolgen nach 
der Teilnehmerauswahl. 

3. Kosten: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Kosten für Ihre Unterbringung und 
Verpflegung sowie ihre Fahrtkosten selbst zu tragen. Für den Fall, dass das Seminar 
durch das Deutsch-Französische Jugendwerk bezuschusst wird, erhalten die Refe- 
rendarinnen und Referendare ggf. noch einen Fahrtkostenzuschuss sowie einen Zu- 
schuss zu den Aufenthaltskosten. 

4. Bewerbung: 
Die Seminare werden jeweils gesondert über die Landesjustizverwaltungen ausge- 
schrieben. Die jeweilige Ausschreibung ist unter 

www.rechtsreferendare-frankreich.nrw.de 

veröffentlicht. Bewerbungen müssen auf dem Dienstweg über die zuständige Lan- 
desjustizverwaltung so rechtzeitig eingereicht werden, dass sie dem Justizministeri- 
um des Landes Nordrhein-Westfalen spätestens zu folgendem Termin vorliegen: 

Für das Seminar im Oktober 2019 

bis zum 31. Juli 2019 
- Vorlage beim Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen - 
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Die Bewerbung muss enthalten: 

• Wohn- oder Korrespondenzanschrift mit mobiler Telefonnummer und E-Mail- 
Ad resse 

• Geburtsdatum der Bewerberin/des Bewerbers 
• Zeitpunkt des Eintritts in den juristischen Vorbereitungsdienst 
• Erklärung, ob die Möglichkeit besteht, an einem späteren Seminar teilzunehmen 

und ggf. Begründung, warum dies nicht der Fall ist 
• Sofern eine Station des Vorbereitungsdienstes in Frankreich abgeleistet wird, 

hierüber ein Beleg. 

Ferner sind die Sprachkenntnisse in geeigneter Form nachzuweisen, beispielsweise 
durch eine Bescheinigung eines Institut Frangais, eines vergleichbaren Sprachenin- 
stituts oder einer Universität über die Absolvierung einer fachspezifischen Fremd- 
sprachenausbildung. 

Da das Deutsch-Französische Jugendwerk nur Veranstaltungen mit Teilneh- 
mern unter 30 Jahren fördert, werden bevorzugt Referendarinnen und Referen- 
dare berücksichtigt, die zum Zeitpunkt des Seminars das 30. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Bewerbungen über 30 Jähriger sind zugelassen. Eine 
Bezuschussung entfiele aber bei Auswahl. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die übersandten Unterlagen auch 
Im Fall einer erfolglosen Bewerbung iiicht zurückgesandt werden können. 

III. Vermittlung eines Ausbildungsplatzes 

1. Vermittlung der Ausbildungsplätze: 
Den Bewerberinnen und Bewerbern, die in einer Rechtsanwaltskanzlei ausgebildet 
werden möchten, werden auf Wunsch Ausbildungsplätze im Großraum Paris vermit- 
telt. 

Die Ausbildung bei einem Gericht findet aus Kapazitätsgründen in aller Regel nur 
bei einem Tribunal de Grande Instance (TGI, vergleichbar unserem Landgericht) in 
der Provinz statt. Ortswünsche werden im Rahmen der vorhandenen Ausbildungs- 
plätze berücksichtigt: eine Bewerbung nach Bordeaux oder Dijon ist allerdings in der 
Regel aussichtslos. Eine Ausbildung während der Monate Juli und August kann 
aufgrund der französischen Gerichtsferien nicht vermittelt werden. Das franzö- 
sische Justizministerium behält sich vor, eine Zuweisung an ein TGI gegebenenfalls 
nur für einen kürzeren als den gewünschten Zeitraum vorzunehmen. Es muss damit 
gerechnet werden, dass die konkrete Zuweisung erst sehr kurzfristig vor dem ge- 
wünschten Termin ausgesprochen wird. 
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Eine Bewerbung um Vermittlung einer Ausbildungsstelle für die Dauer von weniger 
als zwei Monaten kann in der Regel nicht berücksichtigt werden. 

2. Unterkunft: 
' f 

Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft bleibt der eigenen Initiative der Teil- 
nehmer überlassen. Auf die Schwierigkeiten der Wohnungssuche im Großraum Paris 
sowie die teilweise sehr hohen Kosten für eine Unterkunft wird besonders hingewie- 
sen. Es wird daher empfohlen, etwaige Reservierungen frühzeitig vorzunehmen. 

3. Bewerbung: 
Bewerbungen um die Vermittlung eines Ausbildungsplatzes werden während des 
ganzen Jahres entgegengenommen. Bewerbungen für ein Gerichtspraktikum müs- 
sen, Bewerbungen für die Vermittlung einer Anwaltsstation sollten bevorzugt in fran- 
zösischer Sprache abgefasst sein. Sie sollten jeweils ein Bewerbungsschreiben, (lett- 
re de motivation), einen Lebenslauf und Belege zu den Sprachkenntnissen enthalten. 
Bewerbungen sind auf dem Dienstweg an das nordrhein-westfälische Justizministeri- 
um zu richten. Bitte fassen Sie das Begleitschreiben für die Übersendung auf dem 
Dienstweg in deutscher Sprache ab. Die Bewerbungen sollten mindestens vier Mo- 
nate vor dem gewünschten Antrittstermin vorliegen. Bewerbungen für einen Zeitraum 
von mehr als 12 Monaten im Voraus werden nicht berücksichtigt. 

Die Bewerbung muss somit enthalten: 

• Bewerbungsschreiben mit Angabe der Anschrift sowie Telefonnummer und E- 
Mail-Adresse 

• Begleitschreiben zur Bewerbung in deutscher Sprache 
• präzise Angabe des Zeitraums der gewünschten Ausbildung 
• Wahl der Ausbildung bei einer Kanzlei oder bei einem Gericht 
• im letzten Falle: Angabe des gewünschten Gerichts unter Benennung mindestens 

eines Ersatzwunsches 
• ggf. Angaben zum SchwerpunktgebietAA/ahlfach/Schwerpunkt der Ausbildung 
• Tabellarischer Lebenslauf in französischer Sprache 
• Nachweis der (fachspezifischen) Sprachkenntnisse in geeigneter Form. 
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